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BIOTOPVERBUND

Biodiversitätsstärkungsgesetz (NatSchG 2020):

▪ Aufbau eines räumlich-funktionalen 
Biotopverbunds auf 15 % der Offen-
landfläche bis 2030

▪ Gemeinden sollen Biotopverbundpläne 
erstellen oder die Landschafts- oder 
Grünordnungspläne anpassen

▪ Zusammenhängendes Netz aus Land-
schaftselementen, Korridoren und 
Trittsteinbiotopen

▪ Bestehende Kernflächen/Biotope 
erhalten, aufwerten oder vergrößern

▪ Neue Biotopverbundflächen in Form von 
Kernflächen und Trittsteinbiotopen 
schaffen, dabei Bestände der Arten 
stützen, Möglichkeit Wiederbesiedlung 
schaffen,  Austausch von Populationen 
fördern, Anpassung an Anforderung des 
Klimawandels berücksichtigen

Ziele des Biotopverbunds:

aus: T. Ueber, LEV BSK, 12/2022



Planung
Für Gemeinden verpflichtend
Vorgehen entsprechend Arbeitshilfe

Umsetzung freiwillig!

Förderung

▪ Planung 90 %
ggf. Artenerhebungen z.B. Fledermäuse

▪ Maßnahmen der Kommune 70%, 
Anrechnung der verbleibenden 30% 
auf das Ökokonto möglich

▪ Maßnahmen der Landwirtschaft, von 
Naturschutzverbänden oder Privatleuten  
durch Flächensätze oder direkt zu 100 %

▪ Finanzierung von Maßnahmen über 
Stiftungen z.B. Bodenseestiftung

BIOTOPVERBUND

aus: T. Ueber, LEV BSK, 12/2022



Landschaftsplan - Tettnang Neukirch 1996 
Darstellung „der Erfordernisse und Maßnahmen, insbesondere […] 
zur Sicherung und Schaffung von Biotopverbundsystemen“ (BNatschG 1990 §6a)



Fortschreibung Landschaftsplan 2010 unter Integration 
- Biotopvernetzung 2002 auf Basis der ersten gesetzliche Biotopkartierung 1996 (Flora)
- Modellprojekt Biodiversitätscheck 2008 ff. (Fauna)



Obereisenbacher
Weiher

Riedweiher

Hahnenbuch

Wielandsbach

Wettis

Kreuzweiher/Langensee
Hüttensee

Gemsenweiher,
Brandweiher…

Flächenpool Tettnang 2012 = Schwerpunkträume für Ausgleichsmaßnahmen, abgeleitet aus:
Flächen „zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“
rechtskräftig durch Flächennutzungsplan 2010 (BauGB 2008 § 9 Absatz 1 Nr. 20)



Biotopverbundplanung 2023 - Aktualisierung der vorliegenden Planungen auf Basis 
regionaler Biotopverbund, gesetzliche Biotopkartierung 2022, Managementpläne FFH-Gebiete

Regionalverband Bodensee-Oberschwaben 
Regionaler Biotopverbund 11/23 Ausschnitt Tettnang Nord



Biotopverbundplanung 2023
Schwerpunkträume mit den vorhandenen Artvorkommen bestätigt



Biotopverbundplanung 2023 – Schwerpunktbereich Riedweiher
bestätigt: Gebietskulisse und erfolgreiche Umsetzung GOP Schöneck (Start 2007)



Biotopverbundplanung 2023 – Schwerpunktbereich Laimnau - Hahnenbuch
bestätigt: Gebietskulisse und erfolgreiche Umsetzung Ausgleichsmaßnahme: 
Wiederherstellung Kalk-Magerrasen (FFH-LRT 6210) im Hochwasserbereich

HQ 10 LUBW

Gesetzlich 
geschützter 
Biotop 2022

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/


Biotopverbundplanung 2023 – Schwerpunktbereich Obereisenbacher Weiher
bestätigt : Gebietskulisse und erfolgreiche Umsetzung Ausgleichsmaßnahme
Wiederherstellung Pfeifengrasstreuwiese (FFH-LRT 6510)  auf Moor

Gesetzliche 
Biotopkartierung 
2022





Biotopverbundplanung 2023 
Weiteres Vorgehen

Fokus der Umsetzung weiterhin im Wesentlichen in den Schwerpunktbereichen
und unter Fortführung des bisherigen Vorgehens

gemeinsam mit den Landwirten mögliche Maßnahmenbereiche identifizieren, 
Unter verstärkter Betrachtung

• des Aufwertungspotentials auf Grenzertragsstandorten im Besitz der öffentlichen Hand

• ggf. unter Ankauf potentieller Ausgleichsflächen innerhalb der Schutzgebietskulisse 
(FFH-Gebiete, NSG)

• ggf. Koppelung mit Öko-Regelungen im gemeinsamen Antrag bzw. sonstige 
Fördermöglichkeiten für Landwirte



Biotopverbundplanung 2023  - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Fieberklee im Obereisenbacher Weiher  - Lungenenzian am Kreuzweiher


